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Inhalte

„Fachkunde Veranstaltungstechnik“ ist das 
Standardwerk für den Einstieg in die Branche 
der Veranstaltungstechnik. In 11 Kapiteln wer-
den die relevanten Gewerke durchleuchtet und 
die entsprechenden Normen und Vorschriften 
verständlich aufbereitet. 

Zahlreiche farbige Abbildungen wecken das 
Interesse, erleichtern das Verständnis und be-
schleunigen den Wissenserwerb. In jedem Ka-
pitel gibt es zahlreiche Wiederholungsfragen 
mit denen der Lernerfolg sowohl im schulischen 

Kontext als auch im Selbststudium kontrolliert werden kann. Ein Farbleit-
system erleichtert die Orientierung und das Wieder-Auffinden von bereits 
gelesenen Inhalten. 

Zielgruppe

Autoren und Verlag empfehlen „Fachkunde Veranstaltungstechnik“ für 
Auszubildende im Beruf „Fachkraft für Veranstaltungstechnik“. Für Zu-
satzqualifikationen sowie für Meister und Meisterinnen für Veranstal-
tungstechnik dient das Werk zum Nachschlagen der Grundkenntnisse und 
als wertvolle Ergänzung. Beispiele für Zusatzqualifikationen sind: Sach-
kunde PSA, Pyrotechnik, Sachkunde für Veranstaltungsrigging, Grundla-
gen Theatertechnik, Sachkunde Traversen, Elektrofachkraft, Lichtdesign, 
Laserschutzbeauftragte und Grundlagen Medientechnik. 

Die Autoren

Unter den Autoren sind Lehrer, Ingenieure und Unternehmer. Durch ihre 
jahrelange Erfahrung in der Veranstaltungstechnik und Lehrtätigkeit in 
wichtigen Fortbildungen der Branche ist ein praxisnahes Buch mit erprob-
ten und relevanten Inhalten entstanden.

Feedback

Wenn Sie mithelfen möchten, dieses Buch für die kommenden Auflagen 
zu verbessern, schreiben Sie uns unter lektorat@europa-lehrmittel.de. 
Wir freuen uns über Ihre Hinweise und Verbesserungsvorschläge.

� Sommer 2024

﻿
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1	 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
1.1	 �Rechtsgrundlagen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

1.1.1	 Das duale System im Arbeitsschutz, grundsätzliche Regelungen„
„Sicherheit schaffen ist besser als Vorsicht fordern” 

Im Sektor der Veranstaltungswirtschaft sorgt die Einhaltung der zahlreichen Vorschriften des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes zusätzlich für die Sicherheit der Mitwirkenden, Zuschauer und Besucher der Veranstaltungen.
�

“Mit Arbeitsschutz wird die Gesamtheit der Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter vor Unfällen 
und arbeitsbedingten Erkrankungen und zur menschengerechten Gestaltung der Arbeitsplätze 
bezeichnet. Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, die mit den verschiedenen Tätigkeiten verbun-
denen, möglichen Gefährdungen zu erfassen, zu bewerten und Schutzmaßnahmen abzuleiten. 
Die Grundlage hierfür bilden das aus europäischen Richtlinien abgeleitete Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG), das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), die Verordnungen zum ArbSchG, wie z. B. 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Gefahrstoff-
verordnung (GefStoffV) und weitere Regelwerke.

Als deutsche Besonderheit sind die gesetzlichen Unfallversicherungsträger (Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung – DGUV) über das Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) ermächtigt, Prävention 
vor Arbeitsunfällen und berufsbedingten Erkrankungen zu fördern. Im Schadenfall übernehmen 
die Berufsgenossenschaften (für die Privatwirtschaft) und Unfallkassen (für öffentliche Arbeit-
geber) die Wiederherstellung und Rehabilitation von Geschädigten. Die Beiträge hierfür werden 
ausschließlich von den Arbeitgebern/Unternehmern geleistet. Der Bereich Veranstaltungstech-
nik, bzw. Bühnen und Studios wird in der DGUV durch die Verwaltungsberufsgenossenschaft 
(VBG) betreut.

Die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften benennen den Arbeitgeber als Verantwortlichen für 
den Arbeitsschutz, die Unfallverhütungsvorschriften dagegen den Unternehmer und das Unter-
nehmen. Beide sind normalerweise deckungsgleich. Bei der Ermittlung von Gefährdungen und 
der Ableitung von Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich alle relevanten Texte zu berück
sichtigen.

Produktsicherheit
Alle Hersteller, Händler oder Importeure von Produkten, 
also einer Ware, einem Stoff oder eines Gemischs, das 
durch einen Fertigungsprozess hergestellt worden ist, müs-
sen in der europäischen Union (EU) das Produktsicherheits-
gesetz (ProdSG) anwenden. Dies gilt auch, wenn ein Produkt 
für den Eigengebrauch hergestellt wird, sobald Produkte im 
Rahmen einer Geschäftstätigkeit auf dem Markt bereitge-
stellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden.

Im ProdSG wird unter anderem die Pflicht zur Bereitstellung 
von Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen, Sicherheits-
hinweisen, Montageanweisungen verlangt. Zusätzlich zum 
CE-Zeichen kann ein Produkt mit einem GS-Zeichen (Geprüf-
te Sicherheit) ausgestattet werden. Dieses basiert auf dem 
ProdSG und teilt dem Verbraucher mit, dass das Produkt bei 
bestimmungsgemäßer Nutzung sicher und gefahrlos be-
nutzt werden kann. Inverkehrbringer können ihre Produkte 
bei einer zugelassenen GS-Stelle prüfen lassen.

geprüfte
Sicherheit

Bild 1:  CE-Zeichen und GS-Zeichen
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1.1.2	 Stand der Technik, ISO/EN/DIN
Der Gesetzgeber entscheidet in seinen Regelwerken, welches Sicherheitsniveau gelten soll.

Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts werden drei verschiedene technische 
Standards unterschieden:
	▪ die allgemein anerkannten Regeln der Technik,
	▪ der Stand der (Sicherheits-) Technik,
	▪ der Stand von Wissenschaft und Technik

Für das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) sind anerkannte Regeln der Technik Prinzipien und 
Lösungen, „die in der Praxis erprobt und bewährt sind und sich bei der Mehrheit der Praktiker 
durchgesetzt haben“. In Deutschland zählen hierzu die Normen des DIN, die VDI-Richtlinien, die 
VDE-Vorschriften und ähnliche technische Regelwerke. Nach einer Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs sind DIN-Normen jedoch private technische Regelungen mit Empfehlungscharakter 
und können deshalb die allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht verbindlich bestimmen.

Nach dem ArbSchG sind bei Maßnahmen zum Arbeitsschutz der Stand von Technik, Arbeits-
medizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen. Der Stand der Technik ist z. B. nach der GefStoffV „der Entwicklungsstand fort-
schrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer 
Maßnahme zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert erschei-
nen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt 
worden sind“.

Hierbei handelt es sich z. B. um Produkte, die dem ProdSG, der BetrSichV und den technischen 
Regeln zu weiteren Verordnungen zum ArbSchG entsprechen oder entsprechend verwendet 
werden. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften dienen ebenfalls als Er-
kenntnisquelle sowie speziell für die Veranstaltungsbranche die Standards der Qualität (SQ) der 
Interessengemeinschaft der Veranstaltungswirtschaft (IGVW).

Der Stand der Wissenschaft und Technik gilt als höchstes Sicherheitsniveau, bei dem der 
„Grundsatz der bestmöglichen Gefahrenabwehr und Risikovorsorge“ eingehalten werden muss. 
Hierbei reicht es, wenn ein Schadensereignis „praktisch ausgeschlossen erscheint“. Dieser 
Stand wird in der Regel nur bei der Katastrophenabwehr und dem Schutz der Öffentlichkeit 
verwendet.

1.1.3	 Betriebsmittel/Arbeitsmittel, Betriebssicherheitsverordnung, Prüfungen
Bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch das Unternehmen, der Nutzung von Arbeitsmit-
teln bei der Arbeit und zur Ermittlung von Prüffristen und Prüfpersonen ist die Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) anzuwenden. Konkretisierungen finden sich in den Technischen 

Regeln zur Betriebssicherheit (TRBS) und manchen DGUV-Informationen, DGUV-Regeln oder 
DGUV-Grundsätzen.

Alle vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind regelmäßig zu prüfen. Dies 
umfasst z. B. auch Leitern, Hubwagen, Regale oder Traversen. Bewährt haben sich mindestens 
jährliche Prüfungen, die je nach Nutzungsintensität und Umgebungsbedingungen auch in kür-
zeren Zeitabständen erforderlich sein können. Die Art und der Umfang der Prüfungen sowie die 
Anforderung an Prüfpersonen wird über eine Gefährdungsbeurteilung bestimmt.

Prüfungen müssen durch eine befähigte Person oder bei bestimmten Arbeitsmitteln durch Sach-
verständige durchgeführt werden. In der BetrSichV sind die Prüfungen von maschinentechni-
schen Arbeitsmitteln der Veranstaltungstechnik verbindlich geregelt. Prüfungen von sicher-
heitstechnischen und maschinentechnischen Einrichtungen der Veranstaltungstechnik dürfen 
nur die von der VBG ermächtigten Sachverständigen vornehmen.
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1.1.4	 Arbeitsstätten in Gebäuden und im Freien
Die Arbeitsschutzanforderungen an Arbeitsplätze, die in Arbeitsstätten in Gebäuden und im 
Freien eingerichtet sind, finden sich in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Zusammen 
mit den Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden hier Grundanforderungen an das Einrichten und 
Betreiben von Arbeitsräumen, Beleuchtung, Lüftung, Sanitäranlagen oder auch Brandschutz-
maßnahmen, Verkehrswege und Fluchtwege festgelegt. In den ASR finden sich die Grundlagen 
für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, wie z. B. Notausgangsschilder, Warn-
zeichen oder Warnungen vor anderen Gefahren (Kapitel 1.1.6).

Der Arbeitgeber, bzw. der Betreiber einer Arbeitsstätte wird durch die ArbStättV verpflichtet, 
Arbeitsstätten so einzurichten und zu betreiben, dass die Gefährdungen für die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden und die verbleibenden Gefährdungen mög-
lichst gering gehalten werden. Dazu ist eine Gefährdungsbeurteilung für jede Arbeitsstätte, je-
den Arbeitsraum und jeden Arbeitsplatz durchzuführen. Dies gilt auch bei temporären Arbeits-
stätten, wie einem Open-Air oder Räumen auf Messen und Special-Events, wie z. B. einem 
Technikraum auf einem Messestand oder einem Video-Regie-Raum.

Der Betreiber einer Arbeitsstätte muss außerdem mögliche Instandhaltungs- oder Wartungs-
arbeiten berücksichtigen und auch Technikräume entsprechend planen und betreiben. Die be-
sonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sind ebenfalls zu beachten und Barrie-
refreiheit ist sicherzustellen.

Während des Betriebs der Arbeitsstätte, fest oder temporär, hat der Betreiber die Verpflichtung, 
alle Sicherheitseinrichtungen regelmäßig zu prüfen, instand zu halten und alle Fluchtwege und 
Notausgänge benutzbar zu halten.

1.1.5	 Gefahrstoffe, Gesundheitsschutz
Alle Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind durch die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) geregelt. 
Diese bestimmt umfassend die Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Stoffen, Gemischen und 
Erzeugnissen, die bestimmte physikalische oder chemische Eigenschaften besitzen, wie z. B. 
entzündbar, akut toxisch, ätzend oder krebserzeugend (Tabelle 1, Seite 13). In den Technischen 

Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) werden konkrete Anforderungen für einzelne Stoffe oder Stoff-
gruppen erläutert.

Gesundheitsgefahren können durch das Einatmen, den Hautkontakt oder auch durch Brand und 
Explosion entstehen. Die entsprechenden Informationen befinden sich in dem zu jedem Produkt 
gehörenden Sicherheitsdatenblatt (SDB). Die Sicherheitsdatenblätter muss der anwendende 
Betrieb beschaffen, auswerten und vorhalten. Zusätzlich muss der Arbeitgeber ein Gefahrstoff-
verzeichnis erstellen und im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung bestimmen, ob ein weniger 
gefährlicher Stoff oder ein weniger gefährliches Verfahren gewählt werden kann. Diese Substitu-
tionsprüfung muss vor der geplanten Beschaffung erfolgen. Dabei unterstützen der Betriebsarzt 
und die Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Auf jeder Verpackung sind die Gefahren, die von dem Produkt oder Stoff ausgehen können, in 
sogenannten H-Sätzen (H = Hazard, engl. für Gefahr) mit einer Ordnungsnummer und einer Kurz-
beschreibung abgedruckt. Die vorgesehenen Schutzmaßnahmen werden in den P-Sätzen (P = 
Prevention, engl. für Prävention) auf der Verpackung ausgedrückt.

Bei der Arbeit und dem Umgang mit Gefahrstoffen müssen die Anwender je nach Stoff per-
sönliche Schutzausrüstung verwenden. Dazu zählen beispielsweise spezielle Handschuhe, Au-
genschutz, Atemschutz oder auch Schutzkleidung. Der Anwender kann sich zusätzlich dadurch 
schützen, dass er Lebensmittel und Getränke nicht im selben Raum aufbewahrt, in dem die Ar-
beiten ausgeführt werden und dass nach der Arbeit mit Gefahrstoffen Hände, Unterarme und 
Gesicht gründlich gewaschen werden.

Je nach Stoffeigenschaften werden erweiterte Anforderungen an die Lagerung von Gefahrstof-
fen gestellt. Grundsätzlich sollen Gefahrstoffe nicht am Arbeitsplatz gelagert werden, da nicht 
nur Gesundheitsgefahren durch Dämpfe entstehen können, sondern auch Brand- oder Explo-
sionsgefährdungen. Eine Lösung stellt ein spezieller, belüfteter Gefahrstoffschrank dar.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
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Tabelle 1: Gefahrenpiktogramme nach GHS-System

Brand- und Explosionsgefahren Gesundheitsgefahren

GHS01

explosive Stoffe, selbstzersetz
liche Stoffe

GHS05

hautätzend, schwere Augen-
schädigung; korrosiv gegenüber 
Metallen

GHS02

entzündbare Gase, Flüssigkeiten, 
Feststoffe, Aerosole

GHS06

akute Toxizität

GHS03

oxidierende Gase, Feststoffe, 
Flüssigkeiten (brandfördernd)

GHS07

akute Toxizität, Reizwirkung, 
narkotisierend, Atemwegsrei-
zung; die Ozonschicht schädigend

GHS08

keimzellschädigend, krebserre-
gend, Schädigung der Fortpflan-
zungsfähigkeit

Physikalisch-chemische und Umweltgefahren

GHS04

Gase unter Druck

GHS09

akut/langfristig gewässergefähr-
dend

Wiederholunggsfraggen
1.	 Welche Person ist im Betrieb verantwortlich für den Arbeitsschutz?

2.	 Welche Besonderheit gibt es im Arbeitsschutzsystem in Deutschland?

3.	 Was sagt die CE-Kennzeichnung aus?

4.	 Wie unterscheiden sich „Stand der Technik“ und „anerkannte Regeln der Technik“ und in 
welchen Regelwerken finden sich diese wieder?

5.	 Für welche Tätigkeiten werden „befähigte Personen“ benötigt?

6.	 Wie stellen Sie fest, welche Prüfungen an Arbeitsmitteln durchzuführen sind und in welchen 
Zeitabständen diese zu erfolgen haben?

7.	 Wie stellen Sie fest, welche möglichen Gesundheitsgefahren von z. B. Lacken oder Reini-
gungsmitteln ausgehen?

8.	 Welche Gefahren können von Gefahrstoffen ausgehen und wie können Sie sich schützen?
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1.1.6	 Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz
Zur Minimierung von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken für Beschäftigte besteht die Möglich-
keit, mittels Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung auf Gefahren aufmerksam zu 
machen, zu warnen, Verbote oder Gebote auszusprechen oder auf Rettungsmöglichkeiten oder 
Brandschutzeinrichtungen hinzuweisen. Beispiele hierfür finden sich in Tabelle 1.

Tabelle 1: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung (Auswahl)

Warnung Verbot Gebot

W008

Warnung vor 
Absturzgefahr

D-P006

Zutritt verboten

M018

Auffanggurt 
benutzen

W012

Warnung vor 
elektrischer 
Spannung

P010

Berühren verboten

M021

Vor Wartung/Repa-
ratur freischalten

W014

Warnung vor 
Flurförderzeugen

P006

Für Flurförderzeuge 
verboten

M015

Warnweste 
benutzen

W015

Warnung vor 
schwebender Last

P023

Abstellen oder 
Lagern verboten

M003

Gehörschutz 
benutzen

W004

Warnung vor 
Laserstrahl

P012

Keine schwere Last

M014

Kopfschutz 
benutzen

W027

Warnung vor 
optischer Strahlung

P004

Für Fußgänger 
verboten

M020

Rückhaltesystem 
benutzen

Grundsätzlich werden folgende Zeichen unterschieden, denen jeweils eine bestimmte Farbe zu-
geordnet ist:

Verbotszeichen untersagen ein Verhalten, durch das eine Gefahr entstehen kann.

Warnzeichen warnen vor einem Risiko oder einer Gefahr.

Gebotszeichen schreiben ein bestimmtes Verhalten oder das Tragen von bestimmter Schutzaus-
rüstung vor.

Rettungszeichen kennzeichnen Fluchtwege, Notausgänge, den Weg zu einer Erste-Hilfe-Einrich-
tung oder die Einrichtung selbst.

Brandschutzzeichen kennzeichnen Standorte von Feuermelde- und Feuerlöscheinrichtungen.

Die Zeichen sind entsprechend der Gefährdungsbeurteilung auszuwählen und anzubringen. Da-
bei können diese kombiniert oder durch Zusatzschilder, wie z. B. Pfeile ergänzt werden. Die Er-
kennbarkeit der Zeichen ist durch eine Sicherheitsbeleuchtung oder durch lang nachleuchtende 
Materialien sicherzustellen. Dabei ist auch auf die Erkennungsweite (z. B. bei Open-Air-Veranstal-
tungen) zu achten, aus der sich ggf. die erforderliche Größe ergibt.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
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Als Grundlage für die Kennzeichnung dient in Deutschland die ASR A 1.3 (siehe Kapitel 1.1.4), die die 
international gültige DIN EN ISO 7010 und die nationale DIN 4844-2 einbettet. In der ASR werden 
vorgeschriebene Farben, Formen und Kennzeichengrößen definiert.

Hier findet sich auch die Grundlage für rot-weiße oder gelb-schwarze Kennzeichnung von Hinder-
nissen und Gefahrenstellen mit Klebeband, Farbauftrag oder Flatterband (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Markierung für Hindernisse und Gefahren 

Ständig (z. B. Anstoßen, Quetschen, Stürzen usw.) Zeitlich begrenzt (z. B. Baugruben)

Weiterhin werden Leuchtzeichen, Schallzeichen, Handzeichen (z. B. zum Einweisen von Fahrzeu-
gen) und die Gestaltung von Flucht- und Rettungswegen in der ASR A1.3 geregelt wie in Tabelle 2 
gezeigt.

Tabelle 2: Handzeichen (allgemein und vertikal)

Bedeutung Bildliche Darstellung  Bedeutung Bildliche Darstellung 

Achtung

Anfang

Vorsicht

Heben

Auf

Halt

Unterbrechung

Bewegung nicht 
weiter ausführen

Senken

Ab

Halt – Gefahr Langsam

Handzeichen (horizontal)

Abfahren Rechts fahren – 
vom Einweiser aus 
gesehen

Herkommen Links fahren – 
vom Einweiser aus 
gesehen

Entfernen Anzeige einer Ab-
standsverringerung
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1.2	 Betriebliche Arbeitsschutzorganisation
Der Arbeitgeber bzw. der Unternehmer ist 
grundsätzlich verpflichtet, in seinem Betrieb 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu orga-
nisieren. Siehe hierzu auch Kapitel 1.1.1. Da dem 
Unternehmer oft die spezifische sicherheits-
technische und arbeitsmedizinische Fachkun-
de fehlt, ist im Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 
bestimmt, dass Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit und Betriebsärzte bereits ab dem ersten 
Angestellten zu bestellen sind. Diese sollen 
den Arbeitgeber bei allen Fragen der Sicher-
heitstechnik und der Arbeitsmedizin nach 
DGUV Vorschrift 2 unterstützen und mit wei-
teren betrieblichen Beauftragten zusammen-
arbeiten.

Grundsätzlich sollten diese Spezialisten regelmäßige Begehungen des Betriebes durchführen. 
Außerdem sollen sie bei Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten an Sitzungen 
des Arbeitsschutz-Ausschusses teilnehmen, der viermal jährlich zusammenkommen soll. An den 
ASA-Sitzungen sollen zusätzlich noch die Sicherheitsbeauftragten und ggf. der Betriebs-/Perso-
nalrat teilnehmen.

1.2.1	 Pflichten, Pflichtenübertragungen
Zur Sicherstellung der notwendigen Aufgaben im Arbeitsschutz auf allen Ebenen der betrieb-
lichen Organisation kann und soll der Arbeitgeber Aufgaben, für die er direkt nach Gesetz allein 
verantwortlich ist, auf andere Personen übertragen. Dabei müssen die gedachten Empfänger der 
Pflichtenübertragung sorgfältig ausgewählt, angewiesen und regelmäßig überwacht werden.

Zu den Empfängern einer Pflichtenübertragung gehören zuerst die Führungskräfte des Unter-
nehmens, wie z. B. Betriebsleiter, Lagerleiter, Werkstattleiter oder Technischer Leiter. Damit die 
Übertragung wirksam wird, muss diese schriftlich erfolgen. Dies kann bereits per Stellenbe-
schreibung oder im Arbeitsvertrag ausdrücklich festgelegt sein oder muss im Nachhinein per 
Pflichtenübertragung separat geregelt werden. Pflichtenübertragungen können auch temporär, 
z. B. für einzelne Projekte oder Tourneen erteilt werden. Die Führungskräfte müssen anhand der 
delegierten Rechte, Pflichten und Kompetenzen eigenständig tätig werden und für die Einhaltung 
der Anordnungen und Weisungen des Arbeitgebers im Arbeitsschutz sorgen.

In Betrieben ab 20 regelmäßig Beschäftigten sind Sicherheitsbeauftragte (SiB) zu bestellen und 
diese sind in Seminaren bei der Berufsgenossenschaft aus- und in regelmäßigen Abständen 
weiterzubilden. Sicherheitsbeauftragte unterstützen den Arbeitgeber bei den Arbeitsschutzauf-
gaben, allerdings ohne Weisungsbefugnis. Sie informieren ihre Kollegen und Kolleginnen über 
sicherheitsgerechtes Verhalten und melden Sicherheitsmängel dem Vorgesetzten. Außerdem 
überzeugen sie sich vom Vorhandensein und der Funktion von Schutzeinrichtungen bei Maschi-
nen und von persönlicher Schutzausrüstung in der Kollegenschaft. Die SiB nehmen an den ASA-
Sitzungen teil.

Alle Beschäftigten haben die Pflicht, sich selbst sicherheitsgerecht zu verhalten, Arbeitsschutz-
maßnahmen zu unterstützen, persönliche Schutzausrüstungen zu tragen, Mängel zu melden und 
darauf zu achten, dass keine anderen Beschäftigten gefährdet oder geschädigt werden. Sicher-
heitswidrige Anweisungen dürfen grundsätzlich nicht ausgeführt werden.

Der Betriebsrat, bzw. Personalrat hat im Arbeitsschutz diverse Aufgaben, wie z. B. bei Arbeits-
schutzfragen mitzubestimmen, auf die Einhaltung der Regelwerke im Sinne der Beschäftigten zu 
achten und Vorschläge oder Anregungen der Beschäftigten entgegenzunehmen.

Bild 1:  Hinweisschild „Kein Passagiertransport” 
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1.2.2	 Gefährdungsbeurteilung und deren Folgen
Als zentrales Werkzeug des betrieblichen Arbeitsschutzes gilt die Gefährdungsbeurteilung (GBU). 
Unternehmer sind gesetzlich dazu verpflichtet, GBUs nach einem festen Schema durchzuführen. 
Dieses beginnt mit der Festlegung der jeweils zu betrachtenden Einheit, wie z. B. Arbeitsplätze, 
Tätigkeiten, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe und die Arbeitsstätte selbst, die alle untersucht werden 
müssen. Hierbei sind auch Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Sollte es spezifische Verfahren 
geben, wie z. B. Grenzwerte bei Beleuchtung oder Gefahrstoffen, sind diese anzuwenden.

Als nächstes werden alle möglichen Gefährdungen und Belastungen im Zusammenhang mit der 
Einheit als Ist-Zustand ermittelt. Es wird bewertet, wie wahrscheinlich ein Schadenseintritt sein 
kann und wie groß das Ausmaß des Schadens sein wird. Dazu bedienen sich Arbeitsschutzfach-
leute häufig einer Zahlenwertmatrix (siehe Tabelle 3). Die daraus resultierende Risikomaßzahl ver-
deutlicht einen möglichen Handlungsbedarf. 

Beispielhafte Definition der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts:

Tabelle 1: Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts

Kategorie Beschreibung

sehr wahrscheinlich Wird häufig bzw. sehr wahrscheinlich auftreten. Gefahr im Verzug.

erhöhte Wahrschein-
lichkeit

Wird mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftreten. Mit dem Schadenseintritt muss 
häufig gerechnet werden.

wahrscheinlich Eintritt des Schadensereignisses ist wahrscheinlicher als sein Ausbleiben.

unwahrscheinlich Ausbleiben des Schadensereignisses ist wahrscheinlicher als sein Eintritt.

sehr unwahrscheinlich Eintritt des Schadensereignisses ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit auszuschließen. 

Beispielhafte Definition des möglichen Schadensausmaßes:

Tabelle 2: Gefährlichkeit (Schadensausmaß)

Kategorie Konsequenzen für Personen

Lebensgefahr möglicher Tod, Katastrophe

sehr hohe Gefahr Verletzungen, die eine stationäre Behandlung notwendig machen oder irreversibler 
Körperschaden

hohe Gefahr Verletzungen, die ambulant versorgt werden müssen 

mittlere Gefahr leichte Verletzungen; Behandlungen aus Erster Hilfe möglich

geringe Gefahr keine erheblichen Verletzungen (z. B. blauer Fleck)

Risikomatrix mit hinterlegten Zahlenwerten für die Risikomaßzahl. Die Risikomaßzahl ergibt sich 
aus der Multiplikation von W (Wahrscheinlichkeit, siehe Tabelle 1) und G (Gefährlichkeit, siehe 
Tabelle 2).

Tabelle 3: Risikomatrix – W × G = R

W

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

G 1 2 3 4 5
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Tabelle 1: Risikofaktor

Kategorie Einordnung des Ergebnisses

hohes Risiko
Risikofaktor 12 – 25 

Risiken sind zwingend durch Schutzmaßnahmen zu minimieren. Ist das Risiko durch 
Anwendung von Schutzmaßnahmen nicht weiter minimierbar, kann der Vorgang nicht 
durchgeführt werden.

mittleres Risiko
Risikofaktor 6 – 10

Risiken sind durch Schutzmaßnahmen zu minimieren. Ist das Risiko durch Anwendung 
von Schutzmaßnahmen nicht weiter minimierbar, kann der Vorgang bei Beachtung 
besonderer Sorgfalt durchgeführt werden.

geringes Risiko
Risikofaktor 1 – 5

Akzeptabel bei geeigneter Überwachung oder bei Anwendung von Schutzmaßnah-
men. Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich

Sobald sich aus der Bewertung des Risikos (Tabelle 3, Seite 17) ergibt, dass Sicherheitsmängel 
vorliegen, sind Schutzmaßnahmen abzuleiten und umzusetzen. Dabei sind zuerst technische 
Schutzmaßnahmen einzusetzen, erst danach organisatorische und zuletzt personenbezogene. 
Dies ergibt das sogenannte T-O-P-Prinzip (Tabelle 2). In manchen Zusammenhängen wird als erste 
Maßnahme ein Ersatz gefährlicher Tätigkeiten oder Arbeitsmittel, die Substitution, angestrebt. 
Es wird dann vom S-T-O-P-Prinzip gesprochen (Tabelle 2).

Bei der Erstellung der GBU soll sich der Unternehmer von fachkundigen Personen, wie z. B. Fach-
kräften für Arbeitssicherheit oder anderen Spezialisten, unterstützen lassen. 

Die Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen ist regelmäßig, z. B. durch Begehungen oder Be-
obachtungen, zu überprüfen. Zusätzlich zu der Wirksamkeitskontrolle sollten GBUs in regelmäßi-
gen Abständen, z. B. alle 3 bis 5 Jahre, überprüft werden.

Gefährdungsbeurteilungen sind außer als Erst-Beurteilung auch durchzuführen, wenn sich Ver-
fahren, Organisation oder Regelwerke ändern. Besonders bei Neuanschaffungen von Maschinen 
ist die GBU bereits in den Beschaffungsprozess zu integrieren. Eine neue Veranstaltung, eine 
neue Tournee oder eine neue Produktion sind ebenfalls Anlässe für eine GBU. Zusätzlich sollten 
GBUs bei einer Häufung von Unfällen, Krankmeldungen oder Beschwerden überprüft und aktu-
alisiert werden.

Tabelle 2: Rangfolge der Schutzmaßnahmen

1. Gefahrenquelle vermeiden/beseitigen (Substitution)

Durch Arbeitsgestaltung, Auswahl geeigneter Technik, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe wird das 
Entstehen von Gefahrenquellen vermieden. (z. B. Hubarbeitsbühnen statt Leitern einsetzen) 

S

2. Sicherheitstechnische Maßnahmen

Maßnahmen, damit Gefahrenquellen nicht wirksam werden. Vorhandene oder zu erwartende 
Gefährdungen werden beherrscht. (z. B. Absturzsicherung wie Geländer oder Fallschutznetz) 

T

3. Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

Durch organisatorische Maßnahmen wird verhindert, dass die Person einer Gefahrenquelle 
ausgesetzt wird. Dies kann durch zeitliche oder räumliche Trennung von Gefahrenquellen und Per-
sonen erreicht werden. (z. B.  Abstand zu Gefährdungen, freie Bühne bei Rig-Fahrten, erforderliche 
Qualifikation)

O

4. Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) verwenden (personenbezogen)

PSA werden zur Verringerung der Verletzungs- und Erkrankungsrisiken eingesetzt. (z. B. Helm, 
Sicherheitsschuhe, Gehörschutz)

P
5. Verhaltensbezogene Sicherheitsmaßnahmen (personenbezogen)

Wirkung von Gefahrenquellen wird durch ein sicherheitsgerechtes Verhalten der Beschäftigten 
verringert. (z. B. Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Hinweise)

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
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Notfallmaßnahmen und Erste Hilfe
Der Arbeitgeber bzw. Unternehmer ist verpflichtet, die Beschäftigten vor besonderen Gefahren 
zu schützen sowie Notfallmaßnahmen zu planen, zu ermöglichen und für eine wirksame Erste 
Hilfe und Rettung zu sorgen.

Zu den besonderen Gefahren gehören z. B. Brände, Situationen, bei denen die Beschäftigten sich 
unverzüglich in Sicherheit bringen oder gerettet werden müssen und auch Wettergefahren bei 
Arbeiten im Freien. Erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind hier z. B. die Bereithal-
tung und Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen, das Aufstellen von Alarmplänen, Brand-
schutzmaßnahmen oder auch eine Sicherheitsbeleuchtung (Brandschutz siehe Kapitel 1.4.2).

In Alarmplänen werden Abläufe und Maßnahmen für den Notfall festgelegt und Aufgaben auf 
einzelne Personen oder Stellen übertragen. Einen speziellen Alarm- bzw. Notfallplan stellt das 
Höhenrettungskonzept dar, das bei Arbeiten mit Absturzgefahr und Verwendung von persön-
licher Schutzausrüstung gegen Absturz aufzustellen ist (siehe Kapitel 1.3.2).

Bei allen Fällen, bei denen Beschäftigte bei der Arbeit im Freien Wettergefahren ausgesetzt sein 
können, wie z. B. Kälte, Hitze, Sonne oder Gewitter, hat der Unternehmer besondere Schutzmaß-
nahmen zu treffen. Dies können z. B. Aufwärmräume und -pausen, temporäre Räume/Container, 
spezielle Schutzkleidung oder auch Wetterwarnpläne sein.

Damit sich Beschäftigte bei Verletzung zunächst selbst helfen können, müssen Verbandkästen 
oder weitere Erste-Hilfe-Mittel zur Verfügung stehen. Dies können je nach Art der Gefahren bei-
spielsweise Augenspülflaschen, ein Erste-Hilfe-Raum, Rettungsgeräte (z. B. für Höhenrettung) 
oder andere Transportmittel sein. In Deutschland gibt es zwei verschiedene Verbandkästen: den 
kleinen Verbandkasten nach DIN 13157 und den großen Verbandkasten nach DIN 13169 (Tabelle 1).

Zur Erste-Hilfe-Leistung ist jede Person verpflichtet, auch ohne besondere Kenntnisse. Der Un-
ternehmer hat zur Verbesserung der Erste-Hilfe-Leistung im Betrieb zusätzlich eine bestimmte 
Menge von betrieblichen Ersthelfern auszubilden und zu bestellen. So müssen ab 2 bis 20 an-
wesenden Beschäftigten 1 Ersthelfer und bei mehr als 20 anwesenden Beschäftigten in Verwal-
tungsbetrieben 5 % der Beschäftigten und in sonstigen Betrieben 10 % als Ersthelfer ausgebildet 
und bestellt sein. Die eintägige Ausbildung zum Ersthelfer wird von der Berufsgenossenschaft 
bezahlt und ist regelmäßig vor Ablauf von zwei Jahren zu wiederholen.

Für Baustellen ist vorgeschrieben, dass bei mehr als 100 Versicherten auf einer Baustelle mindes-
tens ein Betriebssanitäter zur Verfügung steht.

Mindestens ein Betriebssanitäter muss auch anwesend sein, falls in einer Betriebsstätte (auch 
im Freien) mehr als 250 Versicherte anwesend sind und die Art, Schwere und Zahl der Unfälle 
den Einsatz erfordern.

Tabelle 1: Richtwerte für die Zahl der Verbandkästen

Betriebsart Zahl der 
Versicherten

Verbandkasten 
klein

Verbandkasten 
groß

Verwaltungs- und Handelsbetriebe   1 – 50  1

51 – 300 1

Herstellung und vergleichbare Betriebe   1 – 20  1

21 – 100 1

Ab 101 2

Zu den organisatorischen Erste-Hilfe-Maßnahmen gehört, dass ein Ersthelfer dazu bestimmt 
wird, das Material in den Verbandkästen regelmäßig auf Vollständigkeit und Alter zu prüfen. Alle 
Beschäftigten müssen darin unterwiesen werden, jede Entnahme aus dem Verbandkasten und 
jede Erste-Hilfe-Leistung in ein Dokumentationsblatt einzutragen und dem Unternehmer weiter-
zureichen. Dies dient dazu, dass bei möglichen späteren Schäden oder Beschwerden aufgrund 
einer Verletzung der Berufsgenossenschaft gegenüber nachgewiesen werden kann, dass die Ver-
letzung während der Arbeit stattgefunden hat.
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Mit einem Aushang und mittels Unterweisung muss der Unternehmer alle Beschäftigten über die 
Notfallnummern, Krankenhäuser und Erste-Hilfe-Maßnahmen informieren. Dies gilt sowohl im 
Betrieb als auch auf Außenproduktionen. Für die Aushänge gibt es spezielle Plakate der DGUV.

1.2.3	 Anweisungen und Unterweisungen
Ausgehend von der GBU muss der Arbeitgeber/Unternehmer seine Beschäftigten über die mit 
der Arbeit verbundenen Gefährdungen und die abgeleiteten Schutzmaßnahmen informieren. 
Dies geschieht in Form von Unterweisungen, die auf die jeweilige Arbeitssituation zugeschnitten 

ANWENDUNGSBEREICH

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Erste Hilfe

Verhalten bei Störungen

Datum:
09.01.2024

Betriebsanweisung
Allgemeine Regeln für das

Benutzen elektrischer Handwerkszeuge

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Betriebsstätte und Veranstaltungen

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit elektrischen Handwerkszeugen

•   Elektrische Körperdurchströmungen, insbesondere bei Beschädigungen; Verbren-
    nungen, Verkrampfungen, Herzkammer�immern und Herzstillstand möglich.
•   Lärm ab 80 dB(A)/Gehörschädigungen
•   weg�iegende Werkstücke, außer Kontrolle geratenes Werkzeug, Schneiden, Quet-
    schen, herabfallende Werkstücke, Lärm, Staub
•   Es dürfen nur geprüfte Werkzeuge und Geräte benutzt werden (festgelegte Prüf-
    fristen einhalten).

•   Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten!
•   Es dürfen keine defekten Maschinen verwendet werden.
•   In elektrische Werkzeuge nur die dafür zugelassenen Werkzeuge einspannen (z. B.
    bei Schleif- und Trennscheiben).
•   Elektrische Handwerkzeuge nur bei sicherem Stand und noch zu bewältigendem
    Drehmoment mit beiden Händen führen.
•   Arbeiten nur auf  Werkbänken ausführen - Keine Provisorien.
•   Schutzeinrichtungennicht abmontieren oder blockieren.
•   Geräte entsprechend der Umweltein�üsse (z. B. tropf- sprüh-, strahl-, staubge-
    schützt) einsetzen.
•   Je nach Arbeitsverfahren: Absaugung benutzen.
•   Je nach Werkzeug persönliche Schutzausrüstung benutzen: Sicherheitsschuhe,
    Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske.

•  Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen.
•  Störungen nur im Stillstand beseitigen. Netzstecker ziehen.

•  Ruhe bewahren, Maschine vom Netz trennen/ausschalten.

•  Ersthelfer heranziehen, Notruf: 112

•  Unfall melden

Gefahrstoffbezeichnung

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten im Gefahrfall

Datum:
09.01.2024

Betriebsanweisung
gem. § 14 GefStoffV

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Betriebsstätte , Kundenbetriebsstätte

Allgemeine Betriebsanweisung Gefahrstoffe
(auch für Produkte, die nicht der Gefahrstoffverordnung unterliegen)

Farben, Lacke, Kleber, Lösungsmittel, Betriebsstoffe (Gas, Diesel, Benzin), Reinigungsmittel

•   Von allen Stoffen/Produkten können unter Umständen
    schädigende  Auswirkungen ausgehen.
•   Ihre Gesundheit, Haut, Augen und Atemwege können
    gefährdet sein.
•   Explosionsgefahr, Brandgefahr, Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren

•   Informieren Sie sich über das Produkt im Sicherheitsdatenblatt und auf den Behältern.
•   Tragen Sie je nach Produkt Schutzbrille dichtschließend, Schutzhandschuhe (Lacke:
    Fluor/Butyl, Öle, Kleber; Entfetter: Nitril), Atem�lter oder Atemschutzmaske (Halb-
    maske), Schutzkleidung.
•   Verwenden Sie die Produkte ausschließlich bestimmungsgemäß.
•   Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
•   Arbeiten Sie bei guter Raumbelüftung oder Absaugung.
•   Atmen Sie Dämpfe und Aerosole nicht ein.
•   Behälter immer gut verschließen, nie offenstehen lassen.
•   Verwenden Sie nur Originalbehälter.
•   Halten Sie Ihren Arbeitsplatz aufgeräumt und die Arbeitsgeräte sauber.
•   Im Arbeitsraum nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, keine Lebens-
    mittel aufbewahren.
•   Waschen Sie vor den Pausen, dem Toilettengang und nach der Arbeit
    die Hände.
•   Verwenden Sie Hautschutz-, Hautreinigungs-, und Hautp�egemittel.
•   Vermeiden Sie Staubbildung und die Freisetzung von Arbeitsstoffen.
•   Beachten Sie Hinweis-, Warn- und Verbotszeichen.

•   Produkte sind brennbar und teilweise hochentzündlich, es entstehen gefährliche
     Dämpfe.
•   Achten Sie darauf, dass genügend Löschmittel zugelassen sind.
•   Informieren Sie sich, welche Löschmittel zugelassen sind.
•   Geeignete Aufsaugmittel bereithalten.
•   Wenn Produkte ausgelaufen sind, immer sehr gut lüften (Durchzug).

Bild 1:  Betriebsanweisung (allgemein und Gefahrstoffe) 

sein müssen. In den Unterweisungen werden 
konkrete Gefährdungen, Verhaltensregeln für 
gesundes und sicheres Arbeiten sowie Not-
fallmaßnahmen genannt. Außerdem werden 
arbeitsplatz- bzw. aufgabenbezogene Anwei-
sungen erteilt. Unterweisungen sollen den 
Beschäftigten das notwendige Wissen, Wol-
len sowie Können vermitteln und müssen als 
Erstunterweisung bei Einstellung erfolgen und 
regelmäßig, mindestens jährlich, wiederholt 
werden. Bei neuen Veranstaltungen, neuen 
Produktionen usw. muss ebenfalls eine spezi-
fische Unterweisung erfolgen. 

Für besondere Arbeitsmittel, Maschinen, Tä-
tigkeiten, persönliche Schutzausrüstung oder 
Gefahrstoffe können Betriebsanweisungen 
(BA) erstellt werden. Hierzu muss es dann eben-
falls Unterweisungen geben. Dabei sind Form, 
Farbgebung und Inhalt einer Betriebsanwei-
sung festgelegt. So sollte das Format eine Seite 
DIN-A4 nicht überschreiten und die BA müssen 
konkret verfasst sein. Die BA für die Bedienung 
von Maschinen oder für Arbeitsverfahren sollen 
blau sein, solche für Gefahrstoffe orange.

Unterweisungen jeder Art müssen in einer dem 
zu Unterweisenden verständlichen Sprache 
verfasst sein und persönlich/mündlich durch-
geführt werden. Ein reines Durchlesen durch 
den Beschäftigten reicht nicht aus und die zu 
Unterweisenden müssen in der Lage sein, Rück-
fragen an die unterweisende Führungskraft zu 
stellen. Die durchgeführte Unterweisung muss 
dokumentiert werden und ist daher von den Be-
schäftigten zu unterschreiben.

Als Hilfsmittel sind auch elektronische Unter-
weisungen zulässig. Hierbei muss zusätzlich zu 
den genannten Anforderungen eine Verständ-
nisprüfung bzw. Erfolgskontrolle stattfinden 
und ein Gespräch zwischen dem Unterweisen-
den und den Beschäftigten muss möglich sein.

Beim Einsatz von Beschäftigten, die von einer 
Arbeitnehmerüberlassung entliehen worden 
sind, hat der Entleiher die Pflicht, die Zeitar-
beitskräfte betriebs- und einsatzspezifisch zu 
unterweisen.
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